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Vorbemerkung 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund begrüßt, dass die Bundesregierung mit dem vorgelegten Referentenentwurf die 

Förderung elektrisch betriebener Fahrzeuge vorantreiben möchte. Die gemeinsame Federführung der Bundesmini-

sterien für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

(BMUB) signalisiert, dass mit dem Gesetz gleichermaßen verkehrliche und ökologische Ziele verfolgt werden. Der 

DGB hat darüber hinaus auch industriepolitische und soziale Aspekte im Blick. Auf seinem jüngsten Bundeskon-

gress hat der DGB unter dem Titel „Ökologische Verkehrswende sozial gestalten“ u.a. auch konkrete Maßnah-

men für die Schaffung eines nachhaltigen Mobilitätssystems gefordert. 

 

Insbesondere vor dem Hintergrund der klimapolitischen Herausforderungen muss aus Sicht des DGB jeder Ver-

kehrsträger seinen maximalen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten. Erhebliche Effizienzpotenziale liegen in der 

Fahrzeugtechnik. Alle Möglichkeiten im Rahmen der Fahrzeugtechnologie müssen ausgenutzt werden, um das 

Ziel der CO2-Reduzierung zu erreichen. Daher sind möglichst umfassende Anreize für Innovationen notwendig. 

Auch vor dem Hintergrund zunehmender Globalisierung muss alles unternommen werden, um Vorreiter in zu-

kunftsfähigen und nachhaltigen Innovationen zu sein und damit eine langfristige Perspektive für die Technologie-

führerschaft der deutschen Automobilindustrie zu schaffen. Entsprechend ausgestattete Forschungsprogramme 

für die Verkehrsindustrie sind dafür ein wichtiges und unverzichtbares Instrument genauso wie Maßnahmen zur 

Unterstützung der Markteinführung der Elektromobilität.  

 

Elektromobilität kann einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen, ökologischen Mobilität der Zukunft leisten. 

Elektrisch betriebene Fahrzeuge selbst stoßen keine Emissionen in Form von Treibhausgasen oder Luftschadstof-

fen aus und verursachen weniger Lärm. Zudem sind elektronisch betriebene Fahrzeuge nicht von fossilen Energie-

trägern abhängig. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Fahrzeuge mit Elektroantrieb vorwiegend mit Strom 

aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Legt man den aktuellen Strommix zugrunde, dann ist der CO2-

Ausstoß eines elektrisch betriebenen Autos derzeit noch erheblich höher als der eines vergleichbaren Autos mit 

Verbrennungsmotor. 

 

Der massive Ausbau der Elektromobilität muss deshalb eng mit der Energiewende und dem Ausbau der erneuer-

baren Energien verknüpft werden. Gerade der ÖPNV bietet sich sehr gut für eine Verknüpfung alternativer Ener-

gieträger mit Elektromobilität an. Hier liegen große Chancen, Mobilität und mehr Beschäftigung für die Zukunft 

zu sichern. 

 

Die Potenziale speziell der Elektromobilität liegen einerseits im motorisierten Individualverkehr (Umstellung von 

Privatfahrzeugen und Fuhrparks von Unternehmen auf CO2-arme Fahrzeuge und elektrisch angetriebene Fahr-

zeuge). Andererseits liegen sie auch im öffentlichen Verkehrsbereich, der bereits heute überwiegend elektrisch 

betrieben wird – Eisenbahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen und vermehrt auch Elektro(Hybrid-)-Busse. Der DGB 

fordert die Förderung der Elektromobilität in beiden Bereichen, um den Verkehr insgesamt klimaverträglicher zu 

gestalten. 

 

Wir brauchen neue innovative Mobilitätskonzepte, die den Individualverkehr enger mit dem öffentlichen Nah-und 

Fernverkehr verbinden. Der ÖPNV muss attraktiver werden und durch eine Verringerung des motorisierten Indivi-

dualverkehrs zur Lösung der auch global zunehmenden Probleme des städtischen Verkehrs beitragen. In Deutsch-

land existieren – von der Verkehrsmittelproduktion über die existierende öffentliche Verkehrsinfrastruktur bis hin 
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zu den sich rasant entwickelnden Verkehrsdienstleistungen – gute Voraussetzungen für die innovative Vernet-

zung aller Verkehrsmittel. Die Rahmenbedingungen sollten so gestaltet werden, dass neben oder mit der Förde-

rung der Elektromobilität auch die gemeinschaftliche Nutzung von Verkehrsmitteln wie Car-Sharing oder Elektro-

Mieträdern einbezogen wird. Bei gemeinschaftlichen Nutzungskonzepten ist die Inanspruchnahme des öffentli-

chen Raums (Parkraum, Ladestationen) besser vermittelbar. Hier führt enge räumliche Verknüpfung mit dem öf-

fentlichen Angebot von Bussen und Bahnen zu erheblichen Effizienzgewinnen für den städtischen Verkehr und 

das Verkehrssystem insgesamt. 

 

Ziel einer modernen Verkehrspolitik muss es sein, Anreize zu setzen, damit der ÖPNV, insbesondere der öffentli-

chen Busverkehr sowie städtische Taxen, Gewerbetreibende und Zustelldienste zügig auf elektrisch betriebene 

Fahrzeuge umstellen können. In einem zweiten Schritt sollte die Bundesregierung also neben möglichen monetä-

ren Anreizen – z.B. besondere  Abschreibungsmöglichkeiten für gewerblich angeschaffte, elektrisch betriebene 

Fahrzeuge – ein öffentliches Beschaffungsprogramm in Angriff nehmen. Auch der Aufbau einer Ladeinfrastruktur 

stellt noch eine große Herausforderung dar. 

 

Trotz aller Fördermaßnahmen dürfte die Anschaffung elektronisch betriebener Fahrzeuge auf absehbare Zeit für 

viele Menschen nicht darstellbar sein. Sie bleiben also zunächst – abgesehen von Car-Sharing oder Mieträdern – 

eine Option für höhere Einkommen. Insgesamt könnte die Elektromobilität zu steigenden Mobilitätskosten beitra-

gen. Der DGB fordert auch vor diesem Hintergrund ein Mobilitätsgeld als sozialpolitische Entlastungsmaßnahme 

zur Abfederung der Kostensteigerungen. Auch die Rahmenbedingungen für Jobtickets gilt es zu verbessern. 

 

Die hier voran gestellten Anmerkungen verdeutlichen, dass die Umsetzung der Strategie zur Verbreitung der 

Elektromobilität nicht an die kommunale Ebene delegiert werden kann. Auch zukünftig gibt es für die Bundes-

ebene noch erheblichen – finanziell wirksamen – Handlungsbedarf.  

 
Bewertung einzelner Maßnahmen 

 

Der Referentenentwurf eröffnet eine Reihe von Handlungsmöglichkeiten für Kommunen, Elektrofahrzeuge für den 

Individualverkehr deutlich zu privilegieren. Dabei geht es zum einen um nichtmonetäre Anreize wie die Möglich-

keit der Reservierung von Parkflächen für elektrisch betriebene Fahrzeuge oder der Zulassung von elektronisch 

betriebenen Fahrzeugen auf Busspuren, zum anderen aber auch um monetäre Anreize wie die Befreiung oder 

Ermäßigung von Parkgebühren. 

 
Parkraum 

Die Ausweisung von Parkraum ist für Städte eine Möglichkeit, den Pkw-Zustrom in die Innenstädte zu dosieren.  

Vor diesem Hintergrund ist die Möglichkeit für Kommunen, in Zukunft Parkflächen für elektrisch betriebene Autos 

zu reservieren und gegebenenfalls von Parkgebühren zu befreien, zu bewerten. Hier ist es zunächst wichtig und 

richtig, dass der Entwurf den Kommunen ausreichend Spielraum bietet, selbst und im Einzelfall darüber zu ent-

scheiden, welche Möglichkeiten sie ausschöpfen wollen. 

Selbstverständlich ist es sinnvoll, Parkplätze an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zu reservieren. Allerdings kann 

eine flächendeckende Privilegierung von Elektrofahrzeugen bei der Parkraumbewirtschaftung insbesondere in den 

Innenstädten zum Anreiz werden, diese mit dem eigenen Auto zu besuchen. Der ÖPNV muss für den durch-

schnittlichen Verkehrsteilnehmer jedoch immer die potentiell beste Wahl bleiben. Eine Begünstigung von Elektro-

fahrzeugen bei der Nutzung von Park + Ride-Stellflächen würde dagegen die Vernetzung der Verkehrsträger för-

dern. 
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Busspuren 

Busspuren erfüllen den Zweck, auch in Zeiten erhöhten Verkehrsaufkommens die Gewährleistung verkehrlicher 

Dienste im Sinne der öffentlichen  Daseinsvorsorge sicherzustellen: Zügiges Fortkommen für Busse, Taxen und 

Krankentransporte muss im Mittelpunkt stehen. Individualverkehr gehört prinzipiell nicht dazu, auch wenn er 

elektrisch angetrieben wird (allerdings werden Fahrräder oft toleriert). Die Freigabe von Busspuren könnte zwei-

fellos ein Anreiz bieten, Elektroautos zu nutzen. Je mehr Elektroautos allerdings auf den Markt kommen, desto 

stärker dürfte der Zweck der Busspuren ad absurdum geführt werden: die gewünschte steigende Anzahl von 

Elektroautos führte unmittelbar dazu, den ÖPNV zu verlangsamen. Das ist nicht hinnehmbar. 

Kritisch zu sehen ist außerdem, dass mit diesem Ansatz eine Nutzungskonkurrenz zwischen ÖPNV und Elektro-

mobilität angelegt wird. Dabei geht es doch strategisch darum, den Verbrennungsmotor durch den Elektroantrieb 

zu ersetzen. Der entsprechende Anwendungsbereich für diese Zielrichtung könnten Fahrspuren auf (städtischen) 

Autobahnen sein, die nur für Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellenautos freigegeben werden. Hier könnte die 

telematische Verkehrslenkungsinfrastruktur sinnvoll genutzt werden, auch um entsprechende Zeitfenster festzule-

gen. 

  

Mehr Fahrzeuge auf Busspuren werden den Öffentlichen Nahverkehr langsam und für viele Menschen unattraktiv 

machen. Individualverkehr sollte nicht auf Kosten des Öffentlichen Nahverkehrs klimapolitisch verträglicher wer-

den. Die Freigabe der Busspuren für Elektroautos sollte deshalb – wenn überhaupt – nur zeitlich begrenzt mög-

lich sein. Die Freigabe wäre an den Stand der Markteinführung zu binden, d.h. bis eine festzulegende Anzahl 

elektronisch betriebener Fahrzeuge im Verkehr ist. 

 
Privilegierung von Fahrzeugen mit Plug-In-Hybridantrieben 

Strittig scheint unter Experten derzeit, ob die im Entwurf vorgesehenen Mindestreichweiten von 30km (bis 2017) 

und 40km (ab 2018) für Plug-In-Hybridantriebe der Technologieentwicklung angemessen sind. Unklar ist auch 

die Funktion einer Obergrenze von 50 g CO2/km, wenn das Reichweitenkriterium alternativ reicht. Insgesamt 

sollten die Kriterien für die Privilegierung nicht nur den Stand der Technik abbilden, sondern Anreize für weitere 

Innovationen in den kommenden Jahren setzen. 


